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Masterprüfungsordnung 

für den 

weiterbildenden Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht 

an der Fachhochschule Südwestfalen, Standort Hagen, 
an der Fachhochschule Bielefeld und 

an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach 

Vom 22. Dezember 2021



Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG), vom 16. September 2014 (GY. NRW. S. 547), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 2021(GV. NRW. S.1210a), haben die 
Fachhochschule Südwestfalen, die Fachhochschule Bielefeld und die Hochschule Niederrhein die 
folgende Masterprüfungsordnung erlassen: 
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( 4) Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren
nach Ausstellung des Abschluss- oder Abgangszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 29
Absatz 2 ausgeschlossen.

§ 34 Inkrc{fttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung und Veröffentlichung

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierende Anwendung, die im Sommersemester
2022 oder später das Studium in dem weiterbildenden Master-Verbundstudiengang
Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule Südwestfalen, der Fachhochschule Bielefeld oder der
Hochschule Niederrhein aufnehmen.

(2) Auf Studierende, die ihr Studium in dem weiterbildenden Master-Verbundstudiengang
Wiitschaftsrecht vor dem Sommersemester 2022 aufgenommen haben, findet die
Masterprüfungsordnung für den weiterbildenden Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht an der
Fachhochschule Südwestfalen, Standort Hagen, an der Fachhochschule Bielefeld und an der
Hochschule Niederrhein vom 31. Juli 2008, zuletzt geändert durch Ordnung vom 17. Juni
2013, weiterhin Anwendung, jedoch nicht länger als bis zum 31. August 2025.
Nach Ablauf der Übergangsfrist gilt nur noch diese Prüfungsordnung.

(3) Das Lehrveranstaltungsangebot nach der Masterprüfungsordnung für den weiterbildenden
Verbundstudiengang Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule Südwestfalen, Standort Hagen,
an der Fachhochschule Bielefeld und an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach
vom 31. Juli 2008, zuletzt geände1t durch Ordnung vom 17. Juni 2013, läuft sukzessive aus.
Das planmäßige Angebot eines Semesters wird eingestellt, nachdem der letzte
Einschreibejahrgang unter Geltung der Prüfungsordnung vom 31. Juli 2008 (Studierende, die
im Sommersemester 2021 eingeschtieben wurden), dieses Semester durchlaufen hat.

(4) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung zum 1. März 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
. Masterprüfungsordnung für den weiterbildenden Verbundstudiengang Wütschaftsrecht an
der Fachhochschule Südwestfalen, Standort Hagen, an der Fachhochschule Bielefeld und an
der Hochschule Niederrhein vom 31. Juli 2008, zuletzt geändett durch Ordnung vom 17. Juni
2013, außer Kraft. Absatz 2 bleibt unberührt.

(5) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Fachhochschule
Südwestfalen ( Verki.indungsblatt), der Fachhochschule Bielefeld und der Hochschule
Niederrhein veröffentlicht.

Ausgefe1tigt aufgrnnd des Beschlusses des gemeinsamen Fachausschusses für den Verbund
studiengang vom 23. November 2020 sowie der Feststellung der Rechtmäßigkeit durch das 
Rektorat der Fachhochschule Südwestfalen vom 10. November 2021 und der Präsidien der 
Fachhochschule Bielefeld vom 27. September 2021 und der Hochschule Niederrhein vom 29. 
März 2021. 
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